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Regeste

Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Es fragt sich, ob die BAK II, "Büro OK 3, BA lic. iur. B. Meier", in gültiger Weise für den
Kanton Zürich eidgenössische Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen darf. Das erscheint
höchst zweifelhaft und hätte, anders als in Ziffer 2 lit. b der Beschwerde angenommen, sehr
wohl einlässlich dargetan werden müssen. Wie es sich aber letztlich mit dieser Frage
verhält, mag mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen offen bleiben.

E. 2
Mit dem Hauptantrag verlangt die BAK II, dass das Bundesgericht sunrise anweise, den
fraglichen E-Mail-Anschluss im Rahmen einer Direktschaltung zur Kantonspolizei Zürich
zu überwachen sowie die Randdaten seit dem 9. September 2003 der Kantonspolizei Zürich
zu überweisen. Dieses Begehren liegt ausserhalb des durch den angefochtenen Entscheid
mitumschriebenen Streitgegenstandes (vgl. lit. B. hiervor) und ist deshalb unzulässig;
insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

E. 3
In Bezug auf das erste Eventualbegehren verkennt die BAK II die funktionelle Stellung des
Bundesgerichts im Rahmen der eidgenössischen Verwaltungsrechtspflege. Das
Bundesgericht hat hier als zweite und letzte Rechtsmittelinstanz zu amten und Entscheide
der REKO UVEK auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen. Es ist weder Aufsichtsbehörde
über den DBA noch gar verfügende erste Instanz im Bereich der Überwachung von
Internet-Zugängen. Das Begehren ist unzulässig; auch insoweit ist auf die Beschwerde nicht
einzutreten.

E. 4
Der zweite Eventualantrag kann dahin verstanden werden, dass der Entscheid der REKO
UVEK aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid an diese Instanz zurückzuweisen sei.
Hierin liegt zwar ein zulässiges Begehren. Dennoch kann auf die Beschwerde auch in
diesem Punkt nicht eingetreten werden. Die REKO UVEK war gestützt auf zwei
Beschwerden der sunrise mit der Streitsache befasst. Sie hat die Beschwerde vom 29.
Oktober 2003 als gegenstandslos abgeschrieben und ist auf jene vom 18. März 2004 nicht
eingetreten. Beide Mal war ausschlaggebend, dass die für die Überwachung unumgängliche
kantonale Genehmigung in zeitlicher Hinsicht abgelaufen war (vgl. lit. B. hiervor). Die
BAK II zeigt nicht auf, worin sie durch das Dispositiv dieses Entscheids im Sinne von Art.
103 lit. a OG beschwert ist. Sie setzt sich auch mit der Begründung des angefochtenen



Entscheids nicht rechtsgenüglich auseinander. Vielmehr unterstellt sie der Vorinstanz, diese
hätte wissen können (bzw. wissen müssen), dass die Überwachungsgenehmigung im
Urteilszeitpunkt bis zum 9. Juni 2004 verlängert war. Dabei lässt die BAK II aber zweierlei
ausser Acht. Zum einen hat sie selber zu verantworten, dass die zweite
Überwachungsanordnung seitens des DBA erst nach Ablauf der bis zum 9. Dezember 2003
befristeten ersten Anordnung erfolgen konnte, weil der Verlängerungsantrag nicht während
der laufenden Überwachungsanordnung gestellt worden war (vgl. Art. 7 Abs. 5
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs [BÜPF; SR 780.1]). Zum andern hat sie seinerzeit auf
Schlussbemerkungen an die REKO UVEK verzichtet, in welchen die heute in den
Vordergrund gerückten Fehlleistungen des DBA hätten korrigiert werden können. Sodann
kann mit Bezug auf den angefochtenen Entscheid auch nicht von einem (fortbestehenden)
aktuellen Rechtsschutzinteresse der BAK II die Rede sein. Das könnte höchstens in
Betracht gezogen werden, wenn der DBA gegenwärtig nicht mit der konkreten
Durchsetzung der Überwachung der fraglichen Internet-Adresse befasst wäre. Indessen hat
der DBA in seiner Vernehmlassung ans Bundesgericht darauf hingewiesen, dass rechtzeitig
eine Verlängerung der genehmigten Überwachungsanordnung eingereicht worden sei. Aus
der Beschwerdeantwort-Beilage Nr. 8 ergibt sich sodann, dass der DBA versucht, die
Überwachungsanordnung in Zusammenarbeit mit sunrise und der BAK II technisch
umzusetzen. Zu diesen Gegebenheiten findet sich in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
kein Wort (vgl. im Übrigen zu den Obliegenheiten des DBA auch das zur amtlichen
Publikation vorgesehene Urteil des Bundesgerichts 1A.185,186 u.187/2003 vom 13. April
2004).

E. 5
Nach dem Gesagten muss es beim angefochtenen Entscheid und den offenbar immer noch
andauernden Bemühungen des DBA um technische Umsetzung der fraglichen
Überwachungsanordnung sein Bewenden haben. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
ist ohne prozessuale Weiterungen nicht einzutreten. Bei diesem Prozessausgang sind
gestützt auf Art. 156 Abs. 2 OG keine Kosten zu erheben. Hingegen hat die BAK II
(Kanton Zürich) die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen
zu entschädigen ( Art. 159 Abs. 1 und 2 OG ).
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